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   Sitzungsvorlage DS 2016/151 

   Amt für Soziales und Familie 
Timo Hartmann 
(Stand: 24.05.2016) 

Sozialausschuss 

öffentlich am 13.06.2016  

 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen: 24.05.2016 

 

 

Elternbeiträge in Kindertagesstätten 

- Information zur Landesempfehlung und weiteren Entwicklung 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Sozialausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
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Sachverhalt: 

 
1. Landesempfehlung 

Städtetag, Gemeindetag und Kirchen in Baden-Württemberg geben jährlich in 

einer gemeinsamen Erklärung zur Anpassung von Elternbeiträgen in Kinder-

tagesstätten eine Empfehlung über die Entwicklung der Beiträge ab (sog. 

Landesempfehlung). Mit Beschluss zuletzt vom 02.02.2015 hat der Gemein-

derat die automatische jährliche Anpassung gem. der Landesempfehlung be-

schlossen sowie Anpassungen pro Wochenbetreuungstag. Darüber hinaus-

gehende Beitragsanpassungen bedürfen aktuell eines separaten Gremienbe-

schlusses.  

 

Die aktuelle Landesempfehlung vom 03.05.2016 sieht eine allgemeine Anpas-

sung für das Kita-Jahr 2016/2017 von 3 Prozent vor. Die Elternbeiträge stei-

gen damit ab September 2016 moderat an. 

 

Die Erklärung von Städtetag, Gemeindetag und Kirchen geht weiter darauf 

ein, dass aufgrund der kürzlich erfolgten tariflichen Verbesserungen, insbe-

sondere bei der Eingruppierung des Personals in den Einrichtungen, eine wei-

tere Erhöhung notwendig wird. Diese geht über die bisher genannten 3 % 

Landesempfehlung hinaus. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wird diese 

zusätzliche Erhöhung ab dem Kita-Jahr 2016/2017 nicht empfohlen bzw. es 

wird freigestellt, ob die Gemeinden und Träger eine zusätzliche Erhöhung zum 

neuen Kita-Jahr in eigener Sache beschließen möchten, um somit die Erhö-

hung ab dem Kita-Jahr 2017/2018 abzumildern. Dann soll die Landesempfeh-

lung entsprechend höher als üblich ausfallen. 

 

 
2. Vorgehen 

Die letzte Erhöhung über die Landesempfehlung hinaus hat der Gemeinderat 

am 02.02.2015 ab dem Kita-Jahr 2015/2016 beschlossen. Der Gemeinderat 

hatte sich zuvor zum Verfahren von Anpassungen aus Transparenzgründen 

dafür ausgesprochen, dass eine über die Landesempfehlung hinausgehende 

Erhöhung der Elternbeiträge bereits vor dem Anmeldestichtag in den Kitas  

Ende Februar der Öffentlichkeit bekannt sein soll.  

 

Die Verwaltung schlägt daher vor, ab dem Kita-Jahr 2016/2017 keine weitere 

Anpassung, außer der aktuellen Landesempfehlung vorzunehmen. Die Ver-

waltung weist jedoch darauf hin, dass die Landesempfehlung ab dem Kita-

Jahr 2017/2018 dann deutlich erhöht ausfällt und die Anpassung in einem 

Schritt erfolgt (Umfang 6 bis 8 Prozent). Hinsichtlich der bestehenden Beiträge 

in Ravensburg bedeutet das je nach Inanspruchnahme des Betreuungsum-

fangs eine Erhöhung der Beiträge in einer Spanne von 9 bis 14 Euro im Mo-

nat. 
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